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Land Einführungserlass Bauordnung Gleichstellungsgesetz 

Bund Muster VV 2020/01 

Anforderungen an Planung, Bemessung und Aus-
führung für Öffentlich zugängliche Gebäude 

DIN 18040-1:2010-10 

Weitere Maßgaben 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
50 Abs. 2 MBO barrierefrei sein müssen.  

Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung 
gilt Folgendes:  
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  
2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 
3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden. 
4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 
5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach §10 Abs. 7 
MVStättV1 erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden. 
6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung. 

Muster BO 2019/07 

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn-und Schlafräume, 
eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die 
Kochnische barrierefrei sein. § 39Abs.4 bleibt un-
berührt. 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein.  
Dies gilt insbesondere für 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport-und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4.Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5.Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6.Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 
Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. 
Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Be-
sucher und Benutzer müssen in der erforderlichen 
Anzahl barrierefrei sein. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die 

Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behin-
derungen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz - 
BGG) 2018/07 

§ 8 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Zivile Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten im 
Eigentum des Bundes 
einschließlich der bundes-
unmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sollen ent-
sprechend den allgemein-
anerkannten Regeln der 
Technik barrierefrei ge-
staltet werden. Von die-
sen Anforderungen kann 
abgewichen werden, 
wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllt wer-
den. Die landesrechtli-
chen Bestimmungen, ins-
besondere die Bauord-
nungen, bleiben unbe-
rührt. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/P5/Technische_Bestimmungen/MVVTB_2020-1.pdf
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/42323097.PDF
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf
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Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhält-
nisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhande-
ner Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit 
der Menschen mit Behinderung nur mit einem un-
verhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können. 

Baden-
Württem-
berg 

VwV TB 2017-12 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
39 LBO barrierefrei sein müssen, mit Ausnahme 
von Wohnungen und wohnungsähnlich genutzten 
Räumen in diesen Einrichtungen wie zum Beispiel 
in Altenwohnheimen oder Beherbergungsbetrie-
ben.  

Bei der Anwendung der Technischen Baubestim-
mung ist Folgendes zu beachten: 
1a Abschnitt 4.3.3 gilt nur für Türen im Zuge der 
Haupterschließung oder ausnahmsweise einer an-
deren sinnvollen Erschließung. 
1b Für Eingangstüren von Kindergärten und Kin-
dertagesstätten sind automatische Türsysteme 
auch bei Überschreiten der Bedienkräfte nach Ab-
schnitt 4.3.3 3 nicht erforderlich, wenn Signalein-
richtungen oder ähnliche Ersatzmaßnahmen vor-
gesehen werden. 
1c Abweichend von Abschnitt 4.3.5. ist eine klei-
nere Fahrkorbgrundfläche als 150 cm x 150 cm zu-
lässig, wenn gegenüber der Fahrkorbtür ein Spie-
gel angebracht ist. 

LBO BW 2010-03 

§ 39 Barrierefreie Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, die 
überwiegend von Menschen mit Behinderung oder 
alten Menschen genutzt werden, wie 
1. Einrichtungen zur Frühförderung behinderter 
Kinder, Sonderschulen, Tages- und Begegnungs-
stätten, Einrichtungen zur Berufsbildung, Werkstät-
ten, Wohnungen und Heime für Menschen mit Be-
hinderung, 
2. Altentagesstätten, Altenbegegnungsstätten, Al-
tenwohnungen, Altenwohnheime, Altenheime und 
Altenpflegeheime, sind so herzustellen, dass sie 
von diesen Personen zweckentsprechend ohne 
fremde Hilfe genutzt werden können (barrierefreie 
Anlagen). 

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten auch 
für  
1. Gebäude der öffentlichen Verwaltung und Ge-
richte, 
2. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- 
und Versorgungsbetriebe, der Post- und Telekom-
munikationsbetriebe sowie der Kreditinstitute, 

L-BRR 2014-12 

§ 7 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Bei Neubau- und Um-
baumaßnahmen sind 
bauliche und andere An-
lagen nach Maßgabe der 
einschlägigen Rechtsvor-
schriften, insbesondere 
der Landesbauordnung 
Baden-Württemberg, bar-
rierefrei herzustellen. 

(2) Neu zu errichtende öf-
fentliche Straßen sowie 
öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und neu 
zu beschaffende Beförde-
rungsmittel im öffentlichen 
Personenverkehr sind 
nach Maßgabe der ein-
schlägigen Rechtsvor-
schriften des Landes bar-
rierefrei zu gestalten. Bei 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/3_Umwelt/Baurechts-_und_Bergbeh%C3%B6rde/171220_VwV_Technische_Baubestimmungen.pdf
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=t%20rue&aiz=true
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BehGleichStG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-BehGleichStGBW2014pP7
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2 Abschnitt 4.3.6 gilt nur für Treppen im Zuge der 
Haupterschließung oder ausnahmsweise einer an-
deren sinnvollen Erschließung. 

2a Abweichend von Abschnitt 4.5.2 kann das 
Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen bis zu 
110 cm über OFF betragen. 
3 Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 
5.3.3 entsprechen und in Verkaufsstätten nach § 1 
VkVO auch für Besucher zugänglich sein; Ab-
schnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden 
4 1 Prozent der notwendigen Stellplätze, mindes-
tens jedoch ein Stellplatz muss Abschnitt 4.2.2 
Sätze 1 und2 entsprechen. 
5 Die nach § 10 Abs. 7 VStättVO geforderten Be-
sucherplätze für Rollstuhlbenutzer (mindestens 1 
Prozent der Besucherplätze, mindestens jedoch 
zwei Plätze) müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen. 
5a In Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten 
müssen 1 Prozent der Betten, mindestens jedoch 1 
Bett in Räumen liegen, die den Anforderungen 
nach DIN 18040-2:2011-09, Abschnitt 5 mit der 
Kennzeichnung „R“ entsprechen.  

Hinweis: Technische Regeln, auf die in dieser 
Norm verwiesen wird, sind von der Einführung 
nicht erfasst. 

3. Kirchen und andere Anlagen für den Gottes-
dienst, 
4. Versammlungsstätten, 
5. Museen und öffentliche Bibliotheken, 
6. Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen, Schwimm-
bäder, 
7. Camping- und Zeltplätze mit mehr als 50 Stand-
plätzen, 
8. Jugend- und Freizeitstätten, 
9. Messe-, Kongress- und Ausstellungsbauten, 
10. Krankenhäuser, Kureinrichtungen und Sozial-
einrichtungen, 
11. Bildungs- und Ausbildungsstätten aller Art, wie 
Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen, 
12. Kindertageseinrichtungen und Kinderheime, 
13. öffentliche Bedürfnisanstalten, 
14. Bürogebäude, 
15. Verkaufsstätten und Ladenpassagen, 
16. Beherbergungsbetriebe, 
17. Gaststätten, 
18. Praxen der Heilberufe und der Heilhilfsberufe, 
19. Nutzungseinheiten, die in den Nummern 1 bis 
18 nicht aufgeführt sind und nicht Wohnzwecken 
dienen, soweit sie eine Nutzfläche von mehr als 
1200 m² haben, 
20. allgemein zugängliche Großgaragen sowie 
Stellplätze und Garagen für Anlagen nach Absatz 
1 und Absatz 2 Nr. 1 bis 19. 

(3) Bei Anlagen nach Absatz 2 können im Einzelfall 
Ausnahmen zugelassen werden, soweit die Anfor-
derungen nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand erfüllt werden können. Bei Schulen 

großen Umbau- oder Er-
weiterungsmaßnahmen 
sollen diese nach Maß-
gabe der einschlägigen 
Rechtsvorschriften des 
Landes barrierefrei ge-
staltet werden. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://dejure.org/gesetze/VStaettVO/10.html
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und Kindertageseinrichtungen dürfen Ausnahmen 
nach Satz 1 nur bei Nutzungsänderungen und bau-
lichen Änderungen zugelassen werden. 

 

Bayern BayTB 2021-04 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach 
Art.48 Abs.2BayBO barrierefrei sein müssen. Bei 
Anwendung der Technischen Baubestimmung ist 
Folgendes zu beachten: 
01. Die Norm ist regelmäßig anzuwenden, wenn 
bauaufsichtliche Anforderungen an das barriere-
freie Bauen gestellt werden. 
02. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. 
03. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 genannten 
Hinweise und Beispiele können im Einzelfall be-
rücksichtigt werden.  

04. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 fest-
gelegte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist 
grundsätzlich nur bei Türen zu den barrierefreien 
Sanitärräumen auszuführen. Die Greifhöhe aller 
anderen Türen kann in Abhängigkeit von der Nut-
zung und mit Blick auf den Nutzerkreis des öffent-
lich zugänglichen Bereichs zwischen 85cm und 
105cm festgelegt werden. 
05. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen im Sinn des Art.32 BayBO angewendet wer-
den. 

BayBO 2021-01 

Art. 48 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach 
Art. 37 Abs. 4 Satz 1 erforderlichen Aufzügen 
muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei er-
reichbar sein. In den Wohnungen nach den Sätzen 
1 und 2 müssen die Wohn- und Schlafräume, eine 
Toilette, ein Bad, die Küche oder Kochnische so-
wie der Raum mit Anschlussmöglichkeit für eine 
Waschmaschine barrierefrei sein. Art. 32 Abs. 6 
Satz 2, Art. 35 Abs. 2 und Art. 37 Abs. 4 und 5 blei-
ben unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. 2 Dies gilt insbesondere für 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Tageseinrichtungen für Kinder, 
3. Sport- und Freizeitstätten, 
4. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
5. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

BayBGG 2003-07 

Art. 10 Herstellung von 
Barrierefreiheit in den Be-
reichen Bau und Verkehr 

(1) Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten der Behör-
den, Gerichte und sonsti-
gen öffentlichen Stellen 
des Freistaates Bayern 
sowie entsprechende 
Bauten der Gemeinden, 
Gemeindeverbände und 
der sonstigen der Aufsicht 
des Freistaates Bayern 
unterstehenden juristi-
schen Personen des öf-
fentlichen Rechts sollen 
entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln 
der Technik barrierefrei 
gestaltet werden. Glei-
ches gilt für Tageseinrich-
tungen für Kinder, die von 
einem Träger öffentlicher 
Gewalt getragen werden; 
dies gilt auch für die 
Staatsanwaltschaften, 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/bayerischetechnischebaubestimmungenausgabeapril2021.pdf
https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/bauordnungsrecht/bauordnungundvollzug/index.php
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBGG/true
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06. Mindestens ein Toilettenraum für den allgemei-
nen Besucher- und Benutzerverkehr muss Ab-
schnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz1 ist 
nicht anzuwenden. 
07. Mindestens 1v.H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für den allgemeinen Besu-
cher- und Benutzerverkehr müssen Abschnitt 4.2.2 
Sätze 1 und 2 entsprechen.  
08. Mindestens 1v.H., mindestens jedoch  einer 
der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit 
festen Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach §10 Abs.7VStättV 
erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenutzer ange-
rechnet werden. 
09. Barrierefreie Beherbergungsräume und die zu-
gehörigen Sanitärräume müssen den Abschnitten 
5.1 und 5.3 entsprechen; für die  Bewegungsflä-
chen in den  Wohn-und  Schlafräumen ist DIN 
18040-2  Abschnitt 5, Anforderungen mit der Kenn-
zeichnung „R“ anzuwenden. Soweit nur Mindest-
standards für die barrierefreie Nutzbarkeit gefor-
dert sind, genügt es, wenn die Beherbergungs-
räume einschließlich der zugehörigen Sanitär-
räume DIN 18040-2 Abschnitt 5 ohne Anforderun-
gen mit der Kennzeichnung „R“ entsprechen. 
10. DIN 18040-1 berücksichtigt Plattformaufzüge 
nicht. Vertikale Plattformaufzüge sind bei Änderun-
gen baulicher Anlagen für die barrierefreie Erreich-
barkeit zur Überwindung von höchstens einem Ge-
schoss zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt 
sind: 
 

6. Verkaufsstätten, 
7. Gaststätten, die keiner gaststättenrechtlichen 
Erlaubnis bedürfen, 
8. Beherbergungsstätten, 
9. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein. Diese Anforderungen gelten nicht 
bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderungen 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt wer-
den können. Die Anforderungen an Gaststätten, 
die einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis bedür-
fen, sind im Rahmen des gaststättenrechtlichen Er-
laubnisverfahrens zu beachten. 

(3) Bauliche Anlagen und Einrichtungen, die über-
wiegend oder ausschließlich von Menschen mit 
Behinderung, alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern genutzt werden, wie 

1. Tagesstätten, Werkstätten und stationäre Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderung, 
2. stationäre Einrichtungen für pflegebedürftige 
und alte Menschen müssen in allen der zweckent-
sprechenden Nutzung dienenden Teilen barriere-
frei sein. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht, soweit die Anfor-
derungen wegen schwieriger Geländeverhältnisse, 
wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder 
im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit 

den Bayerischen Rund-
funk und die Bayerische 
Landeszentrale für neue 
Medien. Von den Anfor-
derungen nach den Sät-
zen 1 und 2 kann abgewi-
chen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in 
gleichem Maße die Anfor-
derungen an die Barriere-
freiheit erfüllt werden. Die 
Regelungen der Bayeri-
schen Bauordnung blei-
ben unberührt. 

http://www.carsten-ruhe.de/
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– Die Förderplattform muss mindestens 110cm x 
140cm groß sein und mindestens 110cm hoch si-
cher umkleidet sein (Innenkabine); ein Durchblick 
muss auch in sitzender Position möglich sein, 
– die Nennlast ist auf mindestens 360kg auszule-
gen,  
–die Benutzbarkeit muss ohne fremde Hilfe und 
nicht ausschließlich für Rollstuhlnutzer möglich 
sein und 
–die räumlichen Bedingungen außerhalb des Platt-
formaufzugs sind entsprechend Abschnitt 4.3.5 
auszuführen. 
11. Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden 
auch auf nicht gebäudebezogene Hauptwege An-
wendung.  

Hinweis: Technische Regeln, auf die in dieser 
Norm verwiesen wird, sind von der Einführung 
nicht erfasst. 

Behinderung oder alten Menschen oder bei Anla-
gen nach Abs. 1 auch wegen des Einbaus eines 
sonst nicht erforderlichen Aufzugs nur mit einem 
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können. Bei bestehenden baulichen Anlagen im 
Sinn der Abs. 2 und 3 soll die Bauaufsichtsbehörde 
verlangen, dass ein gleichwertiger Zustand herge-
stellt wird, wenn das technisch möglich und dem 
Eigentümer wirtschaftlich zumutbar ist. 

Berlin VV TB Berlin 2020-07 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
50 Abs. 2 BauO Bln barrierefrei sein müssen. Bei 
der Anwendung der Technischen Baubestimmung 
ist Folgendes zu beachten:  
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. 
2 Treppen, die nach § 34 BauO Bln nicht notwen-
dig sind, dürfen in begründeten Einzelfällen abwei-
chend von Abschnitt 4.3.6.2 ausgeführt werden. 
3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 

BauO Bln 2005-09 

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei nutzbar und über den üblichen Hauptzugang 
barrierefrei erreichbar sein. Diese Verpflichtung 
kann auch durch barrierefrei nutzbare Wohnungen 
in mehreren Geschossen erfüllt werden. Eine Woh-
nung ist barrierefrei nutzbar, wenn insbesondere 
1. die Wohnung stufen- und schwellenlos erreich-
bar ist, 
2. die lichte Breite der Wohnungstür mindestens 
0,90 Meter, die der übrigen Türen in der Wohnung 

LGBG 2006-07 

§ 4a Barrierefreiheit 

Barrierefrei sind bauliche 
Anlagen, Verkehrsmittel, 
technische Gebrauchsge-
genstände, Systeme der 
Informationsverarbeitung, 
akustische und visuelle 
Informationsquellen und 
Kommunikationseinrich-
tungen sowie andere ge-
staltete Lebensbereiche, 
wenn sie für Menschen 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/VVTBBlnLesefassung.pdf
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BauOBE2005V7P50
https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rechtsvorschriften/lgbg-573403.php#p2019-03-04_1_11_1


Dipl.-Ing. CARSTEN RUHE    hörgerecht planen und bauen    www.carsten-ruhe.de  Seite 7 von 30 

2021-07 Bauvorschriften Bund-Länder.docx 

Land Einführungserlass Bauordnung Gleichstellungsgesetz 

Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich ein öffentlich 
zugänglicher Bereich über mehr als zwei Ge-
schosse, ist die Anzahl der Toilettenräume be-
darfsgerecht zu erhöhen und gleichmäßig verteilt 
anzuordnen; mindestens ist aber ein zweiter Toilet-
tenraum anzuordnen.  
4 Abschnitt 4.2.1 gilt auch für nicht gebäudebezo-
gene Hauptwege.  
5 Abschnitt 4.2.2 ist von der Einführung ausge-
nommen. 
6 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 26 Abs. 4 BetrVO 
erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenutzer ange-
rechnet werden. 
Hinweis: Technische Regeln, auf die in dieser 
Norm verwiesen wird, sind von der Einführung 
nicht erfasst. 

mindestens 0,80 Meter betragen, 
3. die Bewegungsflächen in Wohn- und Schlafräu-
men sowie Küchen und Bädern mindestens 1,20 
Meter x 1,20 Meter betragen und 
4. mindestens ein Bad einen bodengleichen 
Duschplatz hat. 

In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen … 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. 

(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 müssen durch 
einen Hauptzugang … 

(4) Sollen rechtmäßig bestehende bauliche Anla-
gen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung geändert wer-
den, gelten die in Absatz 2 genannten Anforderun-
gen entsprechend. 

(5) Von den Absätzen 1 bis 4 dürfen Abweichun-
gen gemäß § 67 Absatz 1 nur zugelassen werden, 
soweit die Anforderungen  
 

mit Behinderung in der 
allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Er-
schwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe zu-
gänglich und nutzbar 
sind. Eine besondere Er-
schwernis liegt insbeson-
dere auch dann vor, wenn 
Menschen mit Behinde-
rung die Mitnahme oder 
der Einsatz benötigter 
Hilfsmittel verweigert oder 
erschwert wird. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/BetrV.pdf
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1. wegen schwieriger Geländeverhältnisse, 
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderli-
chen Aufzugs oder 
3. wegen ungünstiger vorhandener Bebauung 
nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand 
erfüllt werden können. 

Branden-
burg 

VV TB 2021-04 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
50 Abs. 2 BbgBO barrierefrei sein müssen. 

Bei der Anwendung der Technischen Baubestim-
mung gilt Folgendes: 

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. 

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 

3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden. 

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 
BbgVStättV erforderlichen Plätze für Rollstuhlbe-
nutzer angerechnet werden. 

BbgBO 2021-02 

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, 
eine Toilette, ein Bad, der Raum mit den techni-
schen Voraussetzungen für den Einbau einer Kü-
che und, soweit vorhanden, ein Freisitz, wie eine 
Terrasse, eine Loggia oder ein Balkon, barrierefrei 
sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die überwiegend oder aus-
schließlich von Menschen mit Behinderungen oder 
aufgrund von Alter oder Krankheit beeinträchtigten 
Menschen genutzt werden oder ihrer Betreuung 
dienen, müssen barrierefrei sein. 

(3) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 

 

BbgBGG 2013-02 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(3) Barrierefreiheit liegt 
vor, wenn bauliche und 
sonstige Anlagen, Ver-
kehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informati-
onsverarbeitung, akusti-
sche und visuelle Infor-
mationsquellen und Kom-
munikationseinrichtungen 
sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche für Men-
schen mit Behinderungen 
in der allgemein üblichen 
Weise ohne besondere 
Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar 
sind. Eine besondere Er-
schwernis liegt auch dann 
vor, wenn Menschen mit 
Behinderungen die Mit-
nahme oder der Einsatz 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/vv_tb_2021
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgbo_2016
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgbgg
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6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung. 

 Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 

 Sport- und Freizeitstätten, 

 Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

 Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

 Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 

 Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume für Besucher und Benutzer müssen in 
der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. 

(4) Bauliche Anlagen nach den Absätzen 2 und 3 
müssen eine ausreichende Zahl von Stellplätzen 
für die Kraftfahrzeuge behinderter Menschen ha-
ben. 

benötigter Hilfsmittel ver-
weigert oder erschwert 
wird. 

Bremen VV TB 2021-02 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
50 Absatz 2, 3 und 4 der Bremischen Landesbau-
ordnung barrierefrei sein müssen. Bei der Anwen-
dung der Technischen Baubestimmung ist Folgen-
des zu beachten: 

1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. 
2. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 genannten Schutz-
ziele, Hinweise und Beispiele sollten berücksichtigt 
werden und können im Einzelfall verbindlich fest-
gelegt werden. In diesen baulichen Anlagen sind 

BremLBO 2018-09 

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses ein-
schließlich eines möglichen Freisitzes barrierefrei 
erreichbar und nutzbar sein; ausgenommen sind 
Abstell-, Funktions- sowie mehrfach vorhandene 
Sanitärräume. In Gebäuden, die nach § 39 Absatz 
4 Satz 1 Aufzüge haben, müssen alle Wohnungen 
nach Satz 1 barrierefrei, aber nicht uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. In Gebäu-
den mit mehr als acht Wohnungen muss mindes-
tens eine Wohnung und bei mehr als zwanzig 
Wohnungen müssen mindestens zwei Wohnungen 

BremBGG 2018-12 

§ 8 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Zivile Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten im 
Eigentum der Träger öf-
fentlicher Gewalt sollen 
entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln 
der Technik barrierefrei 
gestaltet werden. Von die-
sen Anforderungen kann 
abgewichen werden, 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.amtsblatt.bremen.de/fastmedia/233/2021_02_11_ABl_Nr_0027_signed.pdf
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/2018_09_07_GBl_Nr_0071_BremLBO_signed.39977.pdf
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.124514.de
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neben Rettungswegen im Sinne von § 33 der Bre-
mischen Landesbau-ordnung zusätzliche bauliche 
Maßnahmen für die Selbstrettung von Menschen 
mit Behinderungen im Rollstuhl dann erforderlich, 
wenn die Anlage oder Teile davon von diesem Per-
sonenkreis überdurchschnittlich, bezogen auf den 
Bevölkerungsanteil der Behinderten, genutzt wer-
den. Anderenfalls genügen betriebliche Maßnah-
men, die die Rettung mittels fremder Hilfe sicher-
stellen. 
3. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 
4. Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich ein öffentlich 
zugänglicher Bereich über mehr als zwei Ge-
schosse, ist die Anzahl der Toilettenräume be-
darfsgerecht zu erhöhen und gleich-mäßig verteilt 
anzuordnen, mindestens ist aber ein zweiter Toilet-
ten-raum anzuordnen. 
5. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. Weiterge-
hende landesrechtliche und kommunale Regelun-
gen bleiben unberührt. 
6. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 51 der Bremi-
schen Landesbauordnung i.V.m. § 10 Absatz 7 der 
VStaettVO erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden. 

von den Wohnungen nach Satz 1 oder 2 uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein.  

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Diese Anforderungen gelten insbesondere für 

1. Einrichtungen des Kultur- und Bildungswesens, 
2. Versammlungsstätten, Anlagen für kirchliche 
und soziale Zwecke, 
3. Sport- und Freizeitstätten, Spielplätze, 
4. Krankenhäuser, Einrichtungen des Gesundheits-
wesens, Apotheken, Praxisräume, 
5. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude mit 
weniger als 500 m² Nutzfläche, 
6. Verkaufsstätten und Ladenpassagen, Messe- 
und Ausstellungsbauten, 
7. Gast- und Beherbergungsstätten, Kantinen, 
8. Einrichtungen und Anlagen von Post-, Mobili-
täts- und Versorgungsdienstleistern sowie Kreditin-
stituten, 
9. Vergnügungsstätten, 
10. Allgemein zugängliche Stellplätze und Garagen 
mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche, Fahrradabstell-
anlagen und sanitäre Anlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. 

(3) Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude ab 
500 m² Nutzfläche sowie bauliche Anlagen und an-
dere Anlagen und Einrichtungen, die überwiegend 

wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllt wer-
den. 

(5) Sonstige bauliche  
oder andere Anlagen der 
Träger öffentlicher Ge-
walt, öffentliche Wege, 
Plätze und Straßen sowie 
öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und Be-
förderungsmittel im öffent-
lichen Personenverkehr 
sind nach Maßgabe der 
einschlägigen Rechtsvor-
schriften barrierefrei zu 
gestalten. 

(6) Bezüglich baulicher 
Veränderungen von Kul-
turdenkmälern gilt das 
Bremische Denkmal-
schutzgesetz und die dort 
niedergelegten Regelun-
gen zur Berücksichtigung 
der Barrierefreiheit. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://dejure.org/gesetze/VStaettVO/10.html
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.124518.de
https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.124518.de
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7. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6, 7 
und 8 festgelegte Achsmaß der Greifhöhe für Tür-
drücker und Griffe ist grundsätzlich nur bei den Tü-
ren zu den barrierefreien Sanitärräumen auszufüh-
ren. Die Greifhöhe aller anderen Türen kann in Ab-
hängigkeit von der Nutzung mit Blick auf den Nut-
zerkreis des öffentlich zugänglichen Bereichs zwi-
schen 85 cm und 105 cm festgelegt werden. 
Hinweise: Technische Regeln, auf die in dieser 
Norm verwiesen wird, sind von der Einführung 
nicht erfasst.  
Die DIN 18040 Teil 1 erlangt öffentlich-rechtliche 
Verbindlichkeit nur nach Maßgabe dieser Techni-
schen Baubestimmung. Es wird jedoch empfohlen, 
weitergehende Barrierefreiheit durch die Berück-
sichtigung auch der von der bauaufsichtlichen Ein-
führung ausgenommenen Abschnitte herzustellen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um öf-
fentliche Gebäude des Landes oder der Stadtge-
meinden Bremen und Bremerhaven handelt, für 
die die weitergehenden baulichen Anforderungen 
an die Barrierefreiheit nach § 8 des Bremischen 
Behindertengleichstellungsgesetz (BremBGG) vom 
18. Dezember 2018 (Brem.GBl. S. 608) zu beach-
ten sind, dessen Vollzug in Kürze durch die im 
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt-
zumachende „Richtlinie Barrierefreiheit öffentlicher 
Gebäude des Landes und der Stadtgemeinden 
Bremen und Bremerhaven“ des Senators für Fi-
nanzen konkretisiert werden soll. 

oder ausschließlich von Menschen mit Behinderun-
gen, alten Menschen oder Personen mit Kleinkin-
dern genutzt oder betreten werden, wie 
1. Tageseinrichtungen zur Betreuung und Pflege, 
2. stationäre Einrichtungen zur Unterbringung, Be-
treuung und Pflege, 
3. Schulen, Ausbildungs- und Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, 
müssen in allen der zweckentsprechenden Nut-
zung dienenden Teile barrierefrei sein. 

(4) Sanitärräume und notwendige Stellplätze für 
Besucherinnen und Besucher sowie Benutzerinnen 
und Benutzer müssen bei Anlagen nach Absatz 2 
und 3 in der erforderlichen Anzahl barrierefrei und 
entsprechend gekennzeichnet sein; § 51 bleibt un-
berührt. § 39 Absatz 4 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend, wenn die Anforderungen nach Absatz 2 
Satz 1 durch den Einbau eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs erfüllt werden. 

(5) Von den Absätzen 1 bis 4 dürfen Abweichun-
gen gemäß § 67 nur zugelassen werden, soweit 
die Anforderungen wegen 

1. schwieriger Geländeverhältnisse, 
2. ungünstiger vorhandener Bebauung, 

3. Bezug auf die Sicherheit der Menschen mit Be-
hinderungen oder mobilitätseingeschränkten Per-
sonen, 
4. atypischer Nutzung, 
5. Änderungen oder Nutzungsänderungen im vor-
handenen Bestand oder 
6. bei Anlagen nach Absatz 1 und 4 auch wegen 

http://www.carsten-ruhe.de/
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des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Auf-
zugs 

nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand 
erfüllt werden können. Bei der Zulassung von Ab-
weichungen sind die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern angemessen zu berücksichtigen. 

Hamburg VV TB 2020-01 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
52 Abs. 2 HBauO barrierefrei sein müssen. Tages-
stätten für Kleinkinder sind davon ausgenommen. 
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung 
gilt Folgendes: 

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden.  

3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden.  

4 Barrierefreie Beherbergungsräume müssen den 
Abschnitten 5.1 und 5.3 entsprechen; für die Be-
wegungsflächen in den Wohn-und Schlafräumen 
ist DIN18040-2 Abschnitt 5, Anforderungen mit der 
Kennzeichnung „R“ anzuwenden.  

5 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung.  

HBauO 2020-02 

§ 52 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
entsprechendem Umfang in mehreren Geschossen 
erfüllt werden. In diesen Wohnungen müssen die 
Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad so-
wie die Küche oder die Kochnische barrierefrei 
sein. § 37 Absatz 4 bleibt unberührt. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit Anforderungen wegen 
schwieriger Geländeverhältnisse, wegen des Ein-
baus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder 
wegen ungünstiger vorhandener Bebauung nur mit 
einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt 
werden können. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher-
verkehr dienenden Teilen von Menschen mit Be-
hinderungen, alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde 
Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. 
Diese Anforderungen gelten insbesondere für 

HamBGG 2020-01 

§ 7 Barrierefreiheit in den 
Bereichen Bau und Ver-
kehr 

(1) Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten, die im Ei-
gentum der öffentlichen 
Stellen stehen, sollen ent-
sprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der 
Technik und unter Be-
rücksichtigung des Denk-
malschutzes barrierefrei 
gestaltet werden. Von die-
sen Anforderungen kann 
abgewichen werden, 
wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllt wer-
den. Die Bestimmungen 
der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezem-
ber 2005 (HmbGVBl. S. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.hamburg.de/contentblob/12786920/c05c31ae06b69018454e101c96f14ceb/data/verwaltungsvorschrift-technische-baubestimmungen-vv-tb).pdf
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-BauOHA2005rahmen
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-GleichstbMGHA2020pP7
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Hinweis: Technische Regeln, auf die in dieser 
Norm verwiesen wird, sind von der Einführung 
nicht erfasst.  

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

5. Verkaufs-, Gaststätten und Beherbergungsbe-
triebe, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

(3) Für bauliche Anlagen und Einrichtungen, die 
überwiegend oder ausschließlich von Menschen 
mit Behinderungen, alten Menschen und Personen 
mit Kleinkindern genutzt werden, wie 

1. Tagesstätten, Werkstätten, Ausbildungsstätten, 
Heime und Wohnungen für Menschen mit Behin-
derungen, 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime und 
gleichartige Einrichtungen, 
3. Tagesstätten und Heime für Kleinkinder 

gilt Absatz 2 nicht nur für die dem allgemeinen Be-
sucherverkehr dienenden Teile, sondern für alle 
Teile, die von dem jeweiligen Personenkreis ge-
nutzt werden. 

525, 563), zuletzt geän-
dert am 23. Januar 2018 
(HmbGVBl. S. 19), in der 
jeweils geltenden Fas-
sung bleiben unberührt. 

(5) Neu zu errichtende öf-
fentliche Straßen, Wege 
und Plätze sowie öffent-
lich zugängliche Ver-
kehrsanlagen sind nach 
Maßgabe der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften 
barrierefrei zu gestalten. 
Weitergehende Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

Hessen H-VV TB 2021-02 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
54 Abs. 2 HBO barrierefrei sein müssen. Bei der 
Anwendung der Technischen Baubestimmung ist 
Folgendes zu beachten:  

HBO 2020-06 

§ 54 Barrierefreies Bauen  

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen mindestens 20 Prozent der Wohnungen 
barrierefrei erreichbar und zugänglich sein, höchs-
tens jedoch 20 Wohnungen. In diesen Wohnungen 
müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, 

HessBGG 2019-09 

§ 10 Herstellung von Bar-
rierefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Neubauten sowie Um- 
oder Erweiterungsbauten 
der Träger öffentlicher 
Gewalt im Sinne des § 9 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hessische_verwaltungsvorschrift_technische_baubestimmungen_h-vv_tb_index_4.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/hbo_aenderungen_juni_2020_final.pdf
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-BGGHEV8P10
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1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 ge-
nannten Hinweise und Beispiele können im Einzel-
fall berücksichtigt werden.  

2 Abschnitt 4.3.6 muss auf notwendige Treppen 
angewendet werden.  

3 Mindestens ein Toilettenraum für Besucher oder 
Benutzer nach § 54 Abs. 2 Satz 1 HBO muss Ab-
schnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden.  

4 Mindestens 1 v. H. der notwendigen Stellplätze 
für Benutzer sowie nach § 2 Abs. 2 GaV notwen-
dige barrierefreie Einstellplätze müssen Abschnitt 
4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen.  

5 Mindestens 1 v. H. der Besucherplätze in Ver-
sammlungsräumen mit festen Stuhlreihen müssen 
Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die 
nach § 10 Abs. 7 Hessische Richtlinie über den 
Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (H-
VStättR) festgelegten erforderlichen Plätze für 
Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.  

6 Maß und Umfang der Barrierefreiheit der Beher-
bergungsräume einschließlich der zugehörigen Sa-
nitärräume in Beherbergungsstätten sind nach § 
11 der Hessischen Beherbergungsstättenrichtlinie 
(H-BeR) zu erfüllen.  

7 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 fest-
gelegte Achsmaß der Greifhöhe ist grundsätzlich 
nur bei Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen 
auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen Türen 
kann in Abhängigkeit von der Nutzung und mit 

ein Bad sowie die Küche oder die Kochnische bar-
rierefrei zugänglich sein. Die Räume nach Satz 2 
sind so herzustellen und vorzubereiten, dass sie 
für eine barrierefreie Nutzung leicht einzurichten 
und auszustatten sind. Soweit die Wohnung über 
einen Freisitz verfügt, muss dieser von der Woh-
nung aus schwellenlos erreichbar sein. 5§ 42 Abs. 
5 bleibt unberührt. 

(2) Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen 
in den dem allgemeinen Besucher- und Benutzer-
verkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt 
insbesondere für: 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Die Barrierefreiheit darf sich auf bestimmte Räume 
oder Bereiche beschränken, wenn dies einer 
zweckentsprechenden Nutzung der Räume oder 
Anlage nicht entgegensteht. Toilettenräume und 
notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer 
müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei 
sein. 

(3) Anforderungen der Abs. 1 und 2 gelten jeweils 
nicht, soweit sie nur mit einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand umgesetzt oder aus bautechni-
schen Gründen nicht erfüllt werden können. 

Abs. 1 Satz 1 sollen ent-
sprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der 
Technik barrierefrei ge-
staltet werden. Bereits be-
stehende Bauten sind 
schrittweise mit dem Ziel 
einer möglichst weitrei-
chenden Barrierefreiheit 
zu gestalten. Von diesen 
Anforderungen kann ab-
gewichen werden, wenn 
mit einer anderen Lösung 
in gleichem Maße die An-
forderungen an die Barri-
erefreiheit erfüllt werden 
können. Weitergehende 
Anforderungen an die 
Barrierefreiheit in anderen 
landesrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere 
der Hessischen Bauord-
nung, bleiben unberührt. 

http://www.carsten-ruhe.de/
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Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugängli-
chen Bereiches festlegt werden.  

Mecklen-
burg- 
Vorpom-
mern 

VV TB M-V 2020-02 

Die vom DIBt bekannt gemachte MVV TB gilt in 
der jeweils geltenden Fassung nach § 85 a Absatz 
5 LBauO M-V als Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, soweit Ziffer 4 nichts anderes be-
stimmt. 

LBauO M-V 2015-10 

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, 
eine Toilette, ein Bad, die Küche oder die Kochni-
sche und, soweit vorhanden, der Freisitz barriere-
frei sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 

2. Sport- und Freizeitstätten, 

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein. 

LBGG M-V 2006-08 

§ 8 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Hinsichtlich der Her-
stellung der Barrierefrei-
heit von baulichen Anla-
gen und anderen Anlagen 
und Einrichtungen der in 
§ 2 Abs. 1 genannten 
Stellen gilt § 50 der Lan-
desbauordnung Mecklen-
burg-Vorpommern. 

(2) Sonstige bauliche o-
der andere Anlagen, öf-
fentliche Wege, Plätze 
und Straßen sowie öffent-
lich zugängliche Ver-
kehrsanlagen und Beför-
derungsmittel im öffentli-
chen Personennahver-
kehr sind nach Maßgabe 
der einschlägigen Rechts-
vorschriften barrierefrei zu 
gestalten. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Energie%2c%20Infrastruktur%20und%20Digitalisierung/Dateien/Downloads/VVTB-MV-Erlass-2020-02-05.pdf
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=2165310,1
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Behinderungen/Das-Landesbehindertengleichstellungsgesetz-und-seine-Rechtsverordnungen/Das-Landesbehindertengleichstellungsgesetz-M%E2%80%93V-%28LBGG-M%E2%80%93V%29/#heading8
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(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann unabhängig von 
§ 67 Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 zu-
lassen, soweit dies aus Gründen des Denkmal-
schutzes erforderlich ist oder die Anforderungen 
nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt 
werden können; § 67 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Nieder-
sachsen 

VV TB 2021-06 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
49 Abs. 2 NBauO barrierefrei sein müssen. Bei der 
Anwendung der Technischen Baubestimmung ist 
Folgendes zu beachten: 
1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  
2. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 
3. Mindestens ein Toilettenraum für Benutzerinnen 
und Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; 
Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden.  

4. Mindestens 1 %, mindestens jedoch einer der 
notwendigen Einstellplätze muss Abschnitt 4.2.2 
Sätze 1 und 2 ent-sprechen. 
5. Mindestens 1 %, mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach§ 10 Abs. 7 NVStät-
tVO erforderlichen Plätze für Benutzerinnen und 
Benutzer von Rollstühlen angerechnet werden. 
6. Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden 

NBauO 2012-04 

§ 49 Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbar-
keit baulicher Anlagen 

(1) Wird ein Gebäude mit mehr als vier Wohnun-
gen errichtet, so müssen alle Wohnungen barriere-
frei sein, soweit sich aus den Sätzen 2 bis 4 nichts 
anderes ergibt, und den Anforderungen nach den 
Sätzen 5 bis 8 genügen. ... 

(2) Folgende bauliche Anlagen oder Teile baulicher 
Anlagen müssen in einem dem Bedarf entspre-
chenden Umfang barrierefrei sein: 

1. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
2. Schalter und Abfertigungsanlagen der Verkehrs- 
und Versorgungsbetriebe sowie der Banken und 
Sparkassen, 
3. Theater, Museen, öffentliche Bibliotheken, Frei-
zeitheime, Gemeinschaftshäuser, Versammlungs-
stätten und Anlagen für den Gottesdienst, 
4. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
5. Schulen, Hochschulen und sonstige vergleich-
bare Ausbildungsstätten, 
6. Krankenanstalten, Praxisräume der Heilberufe 
und Kureinrichtungen, 
7. Tagesstätten und Heime für alte oder pflegebe-
dürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen 

NBGG 2007-11 

§ 7 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Neubauten sowie 
große Um- oder Erweite-
rungsbauten öffentlicher 
Stellen sollen nach den 
allgemein anerkannten 
Regeln der Technik barri-
erefrei gestaltet werden. 
Von den allgemein aner-
kannten Regeln der Tech-
nik kann abgewichen wer-
den, wenn mit einer ande-
ren Lösung die Anforde-
rungen an die Barriere-
freiheit in gleichem Maß 
erfüllt werden. Ausnah-
men von Satz 1 sind bei 
großen Um- und Erweite-
rungsbauten zulässig, so-
weit die Anforderungen 
an die Barrierefreiheit nur 

http://www.carsten-ruhe.de/
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/Nds._WTB__Fassung_Juni_2021.pdf
https://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+ND+%C2%A7+49&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BehGleichG+ND+%C2%A7+2&psml=bsvorisprod.psml&max=true
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auch auf nicht gebäudebezogene Hauptwege An-
wendung. 

oder Kinder, 
8. Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen, soweit sie 
für die Allgemeinheit bestimmt sind, sowie Kinder-
spielplätze, 
9. Campingplätze mit mehr als 200 Standplätzen, 
10. Geschosse mit Aufenthaltsräumen, die nicht 
Wohnzwecken dienen und insgesamt mehr als 500 
m² Nutzfläche haben, 
11. öffentliche Toilettenanlagen, 
12. Stellplätze und Garagen für Anlagen nach den 
Nummern 1 bis 10 sowie Parkhäuser. 

Eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Einstell-
plätzen, Standplätzen und Toilettenräumen muss 
für Menschen mit Behinderungen hergerichtet und 
gekennzeichnet sein. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die 
Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhält-
nisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhande-
ner Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit 
der Menschen mit Behinderungen nur mit unver-
hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kön-
nen. Bei einem Baudenkmal nach § 3 des Nieder-
sächsischen Denkmalschutzgesetzes ist den An-
forderungen nach den Absätzen 1 und 2 Rechnung 
zu tragen, soweit deren Berücksichtigung das Inte-
resse an der unveränderten Erhaltung des Bau-
denkmals überwiegt und den Eingriff in das Bau-
denkmal zwingend verlangt. 

 

mit einem unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand 
erfüllt werden können. 

(2) Sonstige öffentliche 
bauliche oder andere An-
lagen, öffentliche Wege, 
Plätze und Straßen sowie 
öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und 
Verkehrsmittel im öffentli-
chen Personenverkehr 
sind barrierefrei zu gestal-
ten, soweit dies durch 
Rechtsvorschrift vorgege-
ben ist. 

http://www.carsten-ruhe.de/
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Nord-
rhein-
Westfa-
len 

VV TB NRW 2019-06 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
49 Abs. 2 BauO NRW 2018 im erforderlichen Um-
fang barrierefrei sein müssen. Bei der Anwendung 
der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu 
beachten: 
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. Die mit den Abschnitten 4.4 (Warnen / 
Orientieren / Informieren / Leiten) und 4.7 (Alarmie-
ren und Evakuieren) verbundenen Ziele sind, so-
weit erforderlich, zu berücksichtigen; die genann-
ten Hinweise, Beispiele und Empfehlungen können 
somit im Einzelfall Anwendung finden. 
2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen im Sinne von § 34 BauO NRW 2018 angewen-
det werden, soweit diese barrierefreie Bereiche er-
schließen. 
3 Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 
5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht 
anzuwenden. Zusätzliche Toilettenräume sind in 
Abhängigkeit von der Anzahl der darauf angewie-
senen Personen vorzusehen. Die Toilettenräume 
sollen möglichst einfach erreichbar sein. 
4 Mindestens 1 v. H. der notwendigen Stellplätze, 
mindestens jedoch ein Stellplatz müssen Abschnitt 
4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 
5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-

BauO NRW 2018 

§ 49 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 mit 
Wohnungen müssen die Wohnungen im erforderli-
chen Umfang barrierefrei sein. § 39 Absatz 4 bleibt 
unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen im erforderlichen Umfang barrierefrei 
sein. Öffentlich zugänglich sind bauliche Anlagen, 
wenn und soweit sie nach ihrem Zweck im Zeit-
raum ihrer Nutzung von im Vorhinein nicht be-
stimmbaren Personen aufgesucht werden können. 
Dies gilt insbesondere für 

1. Einrichtungen für Kultur und Bildung, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten  
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Be-
sucherinnen und Besucher sowie für Benutzerin-
nen und Benutzer müssen in der erforderlichen An-
zahl barrierefrei sein. Wohngebäude sind nicht öf-
fentlich zugänglich im Sinne dieses Absatzes. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten jeweils nicht, soweit 
die Anforderungen wegen schwieriger Geländever-
hältnisse oder wegen ungünstiger vorhandener Be-
bauung nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr-
aufwand erfüllt werden können.  

BGG NRW 2021-07 

§ 7 Barrierefreiheit in den 
Bereichen Anlagen und 
Verkehr 

(1) Bauliche Anlagen, öf-
fentliche Wege, Plätze, 
Straßen sowie öffentlich 
zugängliche Verkehrsan-
lagen und Beförderungs-
mittel sowie sonstige An-
lagen im Sinne von § 4 
Absatz 2 sind nach Maß-
gabe der geltenden 
Rechtsvorschriften barrie-
refrei zu gestalten. 

(2) Sofern die Träger öf-
fentlicher Belange in ih-
rem jeweiligen sachlichen 
und räumlichen Organisa-
tions- oder Tätigkeitsbe-
reich Pläne zur Sicher-
stellung oder Herstellung 
der Barrierefreiheit entwi-
ckeln, beziehen sie die 
Verbände der Menschen 
mit Behinderungen hier-
bei frühzeitig ein. Dabei 
soll den Verbänden hier-
bei fachliche Unterstüt-
zung gewährt werden.  

http://www.carsten-ruhe.de/
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/mbl13-4anlage.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=74820170630142752068
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420140509100636414
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ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 
SBauVO erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden. 
6 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 defi-
nierte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist 
grundsätzlich nur bei Türen zu barrierefreien Sani-
tärräumen auszuführen. In allen anderen Fällen 
kann dieses in Abhängigkeit von Nutzung und Nut-
zerkreis der öffentlich zugänglichen Bereiche zwi-
schen 85cm und 105cm über OFF betragen. 

7 Vertikale Plattformaufzüge ... 
8 Abweichend von Abschnitt 4.5.2 ist das Achs-
maß von Greifhöhen und Bedienhöhen grundsätz-
lich im Bereich von 85cm bis 105cm über OFF zu-
lässig. 
9 Für barrierefreie Beherbergungsräume und die 
zugehörigen Sanitärräume gemäß § 56 Satz 1 und 
Satz 2 Nummer 1 SBauVO ist DIN 18040-2 (ohne 
die Kennzeichnung “R“ )anwendbar. Barrierefreie 
Beherbergungsräume und die zugehörigen Sani-
tärräume gemäß § 56 Satz 2 Nummer 2 SBauVO 
müssen den Abschnitten 5.1 und 5.3 entsprechen; 
für die Bewegungsflächen in den Wohn- und 
Schlafräumen ist auch DIN 18040-2 Abschnitt 5 mit 
den Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ an-
zuwenden. 

Hinweis: Technische Regeln, auf die in der Norm 
verwiesen wird, sind von der Einführung nicht er-
fasst.  

§ 9 des Inklusionsgrund-
sätzegesetzes ist zu be-
achten. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=34845&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=409980
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=34845&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=409980
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Rhein-
land-
Pfalz 

VV-TB RLP 2019-11 

DIN 18040-1:2010-10 

Zu DIN 18040-1 Die Einführung bezieht sich auf 
bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 51 Abs. 2 und 3 LBauO.  

Bei der Anwendung der Technischen Baubestim-
mung ist folgendes zu beachten:  

1 Abschnitt 4.3.7 (Fahrtreppen) ist von der Einfüh-
rung ausgenommen.  
ANMERKUNG: Die Verwendung von Fahrtreppen, 
die Abschnitt 4.3.7 entsprechen, bleibt jedoch un-
benommen.  

2 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung.  

3 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 defi-
nierte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist 
grundsätzlich nur bei Türen zu barrierefreien Sani-
tärräumen auszuführen. In allen anderen Fällen 
kann dieses in Abhängigkeit von Nutzung und Nut-
zerkreis der öffentlich zugänglichen Bereiche zwi-
schen 85 cm und 105 cm über OFF betragen.  

4 Abschnitt 4.3.6 gilt nur für notwendige Treppen 
im Sinne von § 33 Abs. 1 LBauO.  

5 Abweichend von Abschnitt 4.5.2 ist das Achs-
maß von Greifhöhen und Bedienhöhen grundsätz-
lich im Bereich von 85 cm bis 105 cm über OFF 
zulässig.  

6 Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 
5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht 

LBauO RLP 2021-02  

§ 51 Barrierefreiheit 

(1) Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen sind 
so herzustellen und instand zu halten, dass von 
den ersten drei Wohnungen eine und von jeweils 
acht weiteren Wohnungen zusätzlich eine Woh-
nung barrierefrei und uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbar ist. Bei Gebäuden mit mehr als 
einer nach Satz 1 herzustellenden Wohnung ge-
nügt es, wenn von jeweils bis zu drei weiteren die-
ser Wohnungen die erste Wohnung barrierefrei 
nutzbar ist. 

(2) Bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, 
die überwiegend oder ausschließlich von Men-
schen mit Behinderungen oder älteren Menschen 
genutzt werden, wie Tages- und Begegnungsstät-
ten, Werkstätten, Einrichtungen zum Zweck der 
Pflege oder Betreuung und ähnliche Einrichtungen 
der Gesundheitspflege, müssen entsprechend ih-
rer speziellen Erfordernisse barrierefrei sein. 

(3) Folgende allgemein zugängliche bauliche Anla-
gen oder Teile baulicher Anlagen müssen barriere-
frei sein: 

1. Versammlungsstätten einschließlich Kulturein-
richtungen und für den Gottesdienst bestimmte An-
lagen, 
2. Verkaufsstätten; Läden und ähnliche Geschäfts-
räume in Erdgeschossen müssen barrierefrei zu-
gänglich sein, 
3. Gebäude der öffentlichen Verwaltung und Ge-
richte, 

LGGBehM 2002-12 

§ 9 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Bauliche Anlagen, öf-
fentliche Wege, Plätze 
und Straßen sowie öffent-
lich zugängliche Ver-
kehrsanlagen und Beför-
derungsmittel im öffentli-
chen Personennahver-
kehr sind nach Maßgabe 
der für den jeweiligen Be-
reich geltenden Rechts-
vorschriften barrierefrei zu 
gestalten. 

(2) Das Land, die Ge-
meinden und die Gemein-
deverbände sowie die 
sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehen-
den juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts 
sollen 

1. bei Neubauten sowie 
bei großen Um- oder Er-
weiterungsbauten die all-
gemein anerkannten Re-
geln der Technik zur bar-
rierefreien Gestaltung so 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://fm.rlp.de/fileadmin/fm/PDF-Datei/Bauen_und_Wohnen/Baurecht_und_Bautechnik/Anlage_zur_VV-TB.pdf
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/27ml/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=E36B63AEB9F0BDAEA2FBE0DA76FE4F58.jp26?showdoccase=1&doc.id=jlr-BauORPrahmen&doc.part=X&doc.hl=0#jlr-BauORPV15P51
http://www.nw3.de/rechtsarchiv/4oerecht/1bgg/BGG/BGG_RLP.html
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anzuwenden. Zusätzliche Toilettenräume sind ab-
hängig von der Anzahl der darauf angewiesenen 
Personen vorzusehen. Die Toilettenräume sollen 
möglichst einfach erreichbar sein (z. B. in Büroge-
bäuden in jedem dritten Geschoss). Weitere Vor-
gaben können sich aus Sonderbau- und anderen 
Vorschriften ergeben.  

7 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze müssen Abschnitt 4.2.2 
Sätze 1 und 2 entsprechen.  

8 In Beherbergungsstätten müssen,  
a) wenn sie mehr als 12 Gastbetten haben, min-
destens 10 v. H. der Gastbetten, mindestens je-
doch zwei der Gastbetten, in Beherbergungsräu-
men liegen, die einschließlich der zugehörigen Sa-
nitärräume DIN 18040-2 Abschnitt 5 ohne Anforde-
rungen mit der Kennzeichnung „R“ entsprechen 
und  
b) wenn sie mehr als 24 Gastbetten haben, min-
destens 1 v. H der Gastbetten, mindestens jedoch 
eines der Gastbetten, in Beherbergungsräumen 
liegen, die einschließlich der zugehörigen Sanitär-
räume DIN 18040-2 Abschnitt 5 mit den Anforde-
rungen der Kennzeichnung „R“ entsprechen;  
die sich so ergebende Gastbettenzahl kann auf die 
nach Buchstabe a) erforderliche Anzahl angerech-
net werden.  
ANMERKUNG: Für WC-Becken in Räumen nach 
Buchstabe b) sind die Zugangsseiten abwechselnd 
rechts oder links vorzusehen (vgl. DIN 18040-2 Ab-
schnitt 5.5.3). Stütz- und/oder Haltegriffe müssen 

4. Schalter- und Abfertigungsräume der Verkehrs- 
und Versorgungseinrichtungen sowie Einrichtun-
gen für Finanz- und Postdienstleistungen, 
5. Gaststätten, Kantinen, Beherbergungsbetriebe, 
6. Schulen, Hochschulen und Weiterbildungsein-
richtungen sowie Forschungsinstitute, 
7. Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche, 
8. Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-
gen, 
9. Arztpraxen und ähnliche Einrichtungen der Ge-
sundheitspflege, 
10. Notariate, Steuerberatungs- und Rechtsan-
waltskanzleien und sonstige Nutzungseinheiten für 
freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibende, 
die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, jeweils 
mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m2; kleinere 
Nutzungseinheiten für diese Berufe in Erdgeschos-
sen müssen barrierefrei zugänglich sein, 
11. Büro- und Verwaltungsgebäude der Gebäude-
klassen 4 und 5 sowie Räume, die einer Büro- und 
Verwaltungsnutzung dienen und insgesamt eine 
Nutzfläche von mehr als 400 m2 je Geschoss ha-
ben; entsprechende Räume mit geringerer Nutzflä-
che in Erdgeschossen müssen barrierefrei zugäng-
lich sein, 
12. Museen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und 
Ausstellungsgelände und -gebäude, 
13. Sport- und Freizeitstätten, Spielplätze und ähn-
liche Anlagen, 
14. öffentliche Toilettenanlagen, 
15. Stellplätze und Garagen mit mehr als 1 000 m2 

weit wie möglich berück-
sichtigen und 

2. die bereits bestehen-
den Bauten schrittweise 
entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln 
der Technik so weit wie 
möglich barrierefrei ge-
stalten. 

http://www.carsten-ruhe.de/
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dort sowie im Bereich der Duschen einschließlich 
Duschsitze vorhanden sein; dabei kann es sich 
auch um Ausführungen handeln, die bei Bedarf an-
gebracht werden. In der Nähe der WC-Becken 
muss eine Notrufanlage vorgesehen werden. In 
Beherbergungsräumen nach Buchstaben a) und b) 
müssen Gefahrenmeldungen akustisch und op-
tisch wahrnehmbar sein.  

Hinweis: Beherbergungsstätten mit Beherber-
gungsräumen nach Buchstaben a) und b) müssen 
eine barrierefreie Infrastruktur (DIN 18040-1 Ab-
schnitt 4) aufweisen.  

9 Andere in der Norm genannte technische Regeln 
sind nicht Gegenstand der Einführung, dienen aber 
gleichwohl als allgemeine Planungsgrundlage und 
sind insoweit maßgebend für das barrierefreie 
Bauen.  

Nutzfläche sowie Stellplätze und Garagen, die zu 
den Anlagen und Einrichtungen nach den Num-
mern 1 bis 13 gehören. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind; ent-
sprechendes gilt für erforderliche Toilettenräume. 
Notwendige Stellplätze müssen in der erforderli-
chen Anzahl barrierefrei sein. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen 
von Anforderungen an die Barrierefreiheit der Ab-
sätze 1 bis 3 zulassen, soweit sie nur mit unver-
hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kön-
nen, insbesondere wegen des Einbaus eines sonst 
nicht erforderlichen Aufzugs, bei baulichen Maß-
nahmen im Gebäudebestand oder bei der Ände-
rung der Nutzung. 

Saarland VV TB 2020-03 

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 
50 Abs. 2 MBO1 barrierefrei sein müssen. Bei An-
wendung der Technischen Baubestimmung gilt 
Folgendes:  

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 

LBO 2019-12 

§ 50 Barrierefreies Bauen  

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In Gebäu-
den, die errichtet werden und die gemäß § 39 Ab-
satz 5 Satz 1 einen Aufzug haben müssen, müs-
sen alle Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. In 
den Wohnungen nach den Sätzen 1 und 2 müssen 
die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad 
sowie die Küche oder die Kochnische und, soweit 
vorhanden, der Freisitz barrierefrei, aber nicht un-

SBGG 2003-11 

§ 8 Herstellung von Barri-
erefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten im Eigen-
tum der in § 1 Absatz 2 
genannten Stellen sollen 
entsprechend den allge-
mein anerkannten Regeln 
der Technik barrierefrei 
gestaltet werden. Von die-
sen Anforderungen kann 
abgewichen werden, 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://nullbarriere.de/files/pdf/gesetze/vv-tb/saarland-vvtb-2020.pdf
https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mibs/tp_bauen_und_wohnen/ba_bt_gesetze/bauordnungen/LBO.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SBGGSL2003V3P8
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3 Mindestens Toilettenraum für Benutzer muss Ab-
schnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden.  

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 
MVStättV1 erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden. 

6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung  

7 Barrierefreie Beherbergungsräume müssen den 
Abschnitten 5.1 und 5.3 entsprechen; für die Be-
wegungsflächen  in den Wohn- und Schlafräumen 
ist DIN 18040-2 Abschnitt 5, Anforderungen mit der 
Kennzeichnung  „R“, anzuwenden. 

eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Von 
den Wohnungen nach Satz 2 müssen in Gebäuden 
mit mehr als 6 Wohnungen eine Wohnung und in 
Gebäuden mit mehr als 12 Wohnungen zwei Woh-
nungen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar 
sein.  

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für  
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens,  
2. Sport- und Freizeitstätten,  
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  
5. Verkaufsstätten, Schank- und Speisegaststät-
ten,  
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen,  
7. Beherbergungsstätten,  
8. Serviceautomaten, insbesondere zur Bargeldbe-
schaffung.  

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besuche-
rinnen, Besucher, Benutzerinnen und Benutzer 
müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei 
sein.  

(3) Für bauliche Anlagen, die überwiegend oder 
ausschließlich von Menschen mit Behinderungen 
oder alten Menschen genutzt werden, wie  

wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllt wer-
den. Die landesrechtli-
chen Bestimmungen, ins-
besondere die Bauord-
nung, bleiben unberührt. 

(5) Sonstige bauliche o-
der andere Anlagen, öf-
fentliche Wege, Plätze 
und Straßen sowie öffent-
lich zugängliche Ver-
kehrsanlagen und Beför-
derungsmittel im öffentli-
chen Personenverkehr 
sind nach Maßgabe der 
einschlägigen Rechtsvor-
schriften des Landes bar-
rierefrei zu gestalten. 

http://www.carsten-ruhe.de/
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1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und Heime 
für behinderte Menschen,  
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflege-
heime,  
gelten die Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1 
für die gesamte Anlage oder Einrichtung.  

(4) Sollen rechtmäßig bestehende bauliche Anla-
gen, andere Anlagen oder Einrichtungen nach den 
Absätzen 2 und 3 wesentlich geändert werden, so 
soll die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass auch 
die von der Änderung nicht unmittelbar berührten 
Teile mit den Anforderungen der Absätze 2 und 3in 
Einklang gebracht werden, wenn dies für die Bau-
herrin oder den Bauherrn keine unzumutbaren 
Mehrkosten verursacht.  

(5) Von den Absätzen 1 bis 3 können Abweichun-
gen zugelassen werden, soweit die Anforderungen 
wegen schwieriger Geländeverhältnisse, wegen 
ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hin-
blick auf die Sicherheit der Menschen mit Behinde-
rung und der alten Menschen nur mit einem unver-
hältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden kön-
nen. § 68 Abs. 2 gilt entsprechend. 

Sachsen VwV TB 2017-12  

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen die nach §50 
Absatz 2 SächsBO barrierefrei sein müssen.  

Bei der Anwendung der Technischen Baubestim-
mung ist Folgendes zu beachten:  

SächsBO 2016-05  

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 
auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen in 
mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, 

SächsInklusG 2019-07 

§ 3 Barrierefreiheit 

Barrierefrei sind bauliche 
und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, techni-
sche Gebrauchsgegen-
stände, Systeme der In-
formationsverarbeitung, 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.umwelt-online.de/recht/bau/laender/sa/tbbvwv_ges.htm
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/SaechsBO.pdf
file:///C:/Users/RUHE/AppData/Local/Temp/Saechsisches-Inklusionsgesetz.pdf
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1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 ge-
nannten Hinweise und Beispiele können im Einzel-
fall berücksichtigt werden.  

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden.  

3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden.  

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen.  

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 Sächs-
VStättVO erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden.  

eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die 
Kochnische barrierefrei sein. 3§ 39 Absatz 4 bleibt 
unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für  
Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens;  
Sport- und Freizeitstätten;  
Einrichtungen des Gesundheitswesens; 
Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude; 
Verkaufsstätten, Gast- und Beherbergungsstätten  
Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. Für die 
der zweckentsprechenden Nutzung dienenden 
Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in dem 
erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toiletten-
räume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein. 

(3) Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 kön-
nen nach § 67 nur dann zugelassen werden, so-
weit die Anforderungen wegen schwieriger Gelän-
deverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst 
nichterforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger 
vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Si-
cherheit der Menschen mit Behinderungen oder al-
ten Menschen nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwanderfüllt werden können. 

 

 

akustische und visuelle 
Informationsquellen und 
Kommunikationseinrich-
tungen sowie andere ge-
staltete Lebensbereiche, 
wenn sie für Menschen 
mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Er-
schwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich 
und nutzbar sind. Hierbei 
ist die Nutzung behinde-
rungsbedingtnotwendiger 
Hilfsmittel zulässig 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2111-Saechsische-Versammlungsstaettenverordnung#p10
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2111-Saechsische-Versammlungsstaettenverordnung#p10
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Sachsen-
Anhalt 

VV TB 2021-03  

DIN 18040-1:2010-10 

1. Aufgrund des § 85aAbs. 5 der Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.9.2013 (GVBl. LSA S. 440, 
441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.11.2020 (GVBl. LSA S. 660), werden die in der 
Anlage bezeichneten Technischen Baubestimmun-
gen im Land Sachsen-Anhalt bauaufsichtlich be-
kannt gemacht. Sie dienen der Konkretisierung all-
gemeiner Anforderungen an bauliche Anlagen, 
Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtun-
gen gemäß § 85a Abs. 2 BauO LSA. 

2. Die den Technischen Baubestimmungen zughö-
rigen technischen Regeln sind ausschließlich elekt-
ronisch bekannt gemacht und abrufbar unter: 
https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/bauen-und-
wohnen/oeffentliches-baurecht/.  

3. Die Technischen Baubestimmungen beruhen 
auf den durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) nach Anhörung der beteiligten Kreise ent-
sprechend § 85a Abs. 5 Satz 1BauO LSA als Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen –Ausgabe 2020/1am 19.1.2021 veröffent-
lichten Technische Baubestimmungen 
(https://www.dibt.de → Technische Baubestim-
mungen). Die sich aus dem Landesrecht ergeben-
den notwendigen Anpassungen sind durch Fett-
druck gekennzeichnet. 

BauO LSA 2013-09  

§ 49 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses barrie-
refrei nutzbar und zugänglich sein; diese Verpflich-
tung kann auch durch die Anordnung barrierefreier 
Wohnungen in entsprechendem Umfang in mehre-
ren Geschossen erfüllt werden. § 38 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten und 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Besucherinnen sowie Benutzer und Benutze-
rinnen müssen in der erforderlichen Anzahl barrie-
refrei sein. 

(2a) Bauliche Anlagen, die überwiegend von Men-
schen mit Behinderungen oder älteren Menschen 
genutzt werden, wie 

BGG LSA 2010-12  

§ 13 Herstellung von Bar-
rierefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Bauliche Anlagen, öf-
fentliche Wege, Plätze 
und Straßen sowie öffent-
lich zugängliche Ver-
kehrsanlagen und Beför-
derungsmittel im öffentli-
chen Personennahver-
kehr sind nach Maßgabe 
der geltenden Rechtsvor-
schriften barrierefrei zu 
gestalten. 

(2) Neubauten, Um- und 
Erweiterungsbauten der 
Träger der öffentlichen 
Verwaltung sollen ent-
sprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der 
Technik barrierefrei ge-
staltet werden. 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/Themen/Bauen_und_Wohnen/Oeffentliches-Baurecht/VV-Technische-Baubestimmungen-2021.pdf
https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/bauen-und-wohnen/oeffentliches-baurecht/
https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/bauen-und-wohnen/oeffentliches-baurecht/
https://www.dibt.de/
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-BauOST2013rahmen
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-BehGleichGST2010rahmen
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1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Men-
schen mit Behinderungen, 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime und 
Altenbegegnungsstätten, 
3. Einrichtungen zur Frühförderung behinderter 
Kinder und Förderschulen, 
müssen in den dem allgemeinen Besucher- und 
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die 
Anforderungen wegen schwieriger Geländeverhält-
nisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs, wegen ungünstiger vorhande-
ner Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit 
der Menschen mit Behinderungen nur mit einem 
unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können. [Die Ausnahme in] Satz 1 gilt nicht für die 
Errichtung von Schulen und Kindertageseinrichtun-
gen. 

Schles-
wig-Hol-
stein 

VV TB SH 2020-01  

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich die baulichen Anlagen 
oder die Teile baulicher Anlagen, die nach 
§52Abs.2 LBO barrierefrei sein müssen. Bei An-
wendung der Technischen Baubestimmung gilt 
Folgendes: 

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen angewendet werden. 

LBO 2021-07  

§ 52 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen mindestens eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese Ver-
pflichtung kann auch durch eine entsprechende 
Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen in meh-
reren Geschossen erfüllt werden. In diesen Woh-
nungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine 
Toilette, ein Bad, die Küche oder die Kochnische 
sowie die zu diesen Räumen führenden Flure bar-

LBGG 2008-11  

§ 11 Herstellung von Bar-
rierefreiheit in den Berei-
chen Bau- und Verkehr 

(1) Neubauten sowie 
große Um- und Erweite-
rungsbauten baulicher 
Anlagen der Träger der 
öffentlichen Verwaltung 
sind entsprechend den 
allgemein anerkannten 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.aik-sh.de/wp-content/uploads/12-02-20-VVTBSH-2020-1-End.pdf
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-BauOSH2009V4P52
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BGG+SH+%C2%A7+11&psml=bsshoprod.psml&max=true
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3 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1  
ist nicht anzuwenden.  

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach §10 Abs. 7 VStät-
tVO erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenutzer an-
gerechnet werden. 

6 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung.  

rierefrei, insbesondere mit dem Rollstuhl zugäng-
lich, sein. § 40 Absatz 4 gilt entsprechend. Bei 
Wohnungen nach Satz 1 sind die Anforderungen 
nach § 49 Absatz 2 barrierefrei zu erfüllen. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besuche-
rinnen oder Besucher und Benutzerinnen oder Be-
nutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrie-
refrei sein. 

(3) Für  
1. Wohnheime, Tagesstätten, Werkstätten und 
Heime für Menschen mit Behinderung, 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflegeheime 
und Altenbegegnungsstätten, 
3. Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtun-
gen nach § 45 SGB VIII  
gilt Absatz 2 für die gesamte Anlage und die ge-
samten Einrichtungen. 

Regeln der Technik barri-
erefrei zu gestalten. Von 
diesen Anforderungen 
kann abgewichen werden, 
wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße 
die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit erfüllt wer-
den können. Ausnahmen 
von Satz 1 können hin-
sichtlich großer Um- und 
Erweiterungsbauten ge-
stattet werden, wenn die 
Anforderungen nur mit ei-
nem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand erfüllt wer-
den können. Die Bestim-
mungen der Landesbau-
ordnung bleiben unbe-
rührt. 

(2) Neubauten, große 
Um- und Erweiterungs-
bauten öffentlich zugäng-
licher Verkehrsanlagen 
der Träger der öffentli-
chen Verwaltung sowie 
die Beschaffungen neuer 
Beförderungsmittel für 
den öffentlichen Perso-
nennahverkehr sind unter 
Berücksichtigung der Be-
lange von Menschen mit 

http://www.carsten-ruhe.de/
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VSt%C3%A4ttV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-VSt%C3%A4ttVSH2014pP10
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VSt%C3%A4ttV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-VSt%C3%A4ttVSH2014pP10
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(4) Abweichungen von Absatz 1 können zugelas-
sen werden, soweit wegen schwieriger Gelände-
verhältnisse, ungünstiger vorhandener Bebauung 
oder im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen 
mit Behinderung oder alter Menschen die Anforde-
rungen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr-
aufwand erfüllt werden können. 

Behinderung, älterer Men-
schen sowie anderer Per-
sonen mit Mobilitätsbeein-
trächtigung zu gestalten 
oder durchzuführen. Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

Thürin-
gen 

ThürVVTB 2020-11  

DIN 18040-1:2010-10 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anla-
gen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach §50 
Abs.2 ThürBO barrierefrei sein müssen. Bei An-
wendung der Technischen Baubestimmung gilt 
Folgendes: 

1 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 fest-
gelegte Achsmaß der Greifhöhe ist grundsätzlich 
nur bei Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen 
auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen Türen 
kann in Abhängigkeit von der Nutzung und mit 
Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugängli-
chen Bereiches festgelegt werden. 

2 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausge-
nommen.  

3 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Trep-
pen und Haupterschließungstreppen angewendet 
werden. 

4 Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss 
Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1  
ist nicht anzuwenden.  

ThürBO 2014-03  

§ 50 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen mindestens eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese Ver-
pflichtung kann auch durch eine entsprechende 
Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen in meh-
reren Geschossen erfüllt werden. In diesen Woh-
nungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine 
Toilette, ein Bad, die Küche oder Kochnische so-
wie die zu diesen Räumen führenden Flure barrie-
refrei, insbesondere mit dem Rollstuhl zugänglich, 
sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besucher- 
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei 
sein. Dies gilt insbesondere für 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswe-
sens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten, 
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 

ThürGlG 2005-12 

§ 10 Herstellung von Bar-
rierefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

(1) Neubauten sowie Um- 
oder Erweiterungsbauten 
der in § 6 Abs. 1 genann-
ten Stellen sind nach 
Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften barrie-
refrei zu gestalten; dies 
gilt auch für die nicht öf-
fentlich zugänglichen Be-
reiche, soweit damit kein 
unverhältnismäßiger 
Mehraufwand verbunden 
ist. 

(2) Sonstige bauliche  
oder andere Anlagen,  
öffentliche Wege, Plätze 
und Straßen sowie  
öffentlich zugängliche 
Verkehrsanlagen und Be-

http://www.carsten-ruhe.de/
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Bau_Baurecht/Bauordnungsrecht/Anlage_zu_ThuerVVTB_2020.pdf
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http://www.nw3.de/rechtsarchiv/4oerecht/1bgg/BGG/BGG_Thueringen.html#zehn
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5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 

6 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der 
Besucherplätze in Versammlungsräumen mit fes-
ten Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entspre-
chen; sie können auf die nach §10 Abs. 7 
MVStättV erforderlichen Plätze für Rollstuhlbenut-
zer angerechnet werden. 

7 Die Abschnitte 4.2.1, 4.3.6 und 4.3.8 finden auch 
auf nicht gebäudebezogene Hauptwege Anwen-
dung.  

Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienen-
den Räume und Anlagen genügt es, wenn sie in 
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toilet-
tenräume und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl 
barrierefrei sein. 

förderungsmittel im öffent-
lichen Personenverkehr 
sind nach Maßgabe der 
einschlägigen Rechtsvor-
schriften barrierefrei zu 
gestalten. 

(3) Bei der Ausbildung der 
Bauberufe sowie von 
Städte- und Verkehrspla-
nern sind die Belange des 
barrierefreien Bauens in 
angemessenem Umfang 
zu berücksichtigen.  
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